
 

Hinweise und Regeln 

für Besucherinnen und Besucher 
 

Entsprechend der aktuellen Corona-Verordnung Baden-Württemberg gelten bei 

uns derzeit folgende Regeln für Besuche von Familienangehörigen: 

  

 Pro Klient*in ist pro Tag ein Besuch durch max. 2 Personen möglich. 

 Bitte nutzen Sie beim Betreten des Hauses den bereitgestellten 

Desinfektionsspender.  

 Bitte nehmen Sie beim Betreten des Hauses Kontakt zu einem/einer 

Mitarbeiter*in auf und lassen sich von ihm/ihr in das Bewohnerzimmer  

bzw. in den Besuchsraum begleiten. Eine Begegnung in den 

Gemeinschaftsräumen ist leider nicht möglich.  

 Ihre Kontaktdaten und weitere Daten müssen von uns in einer 

Besucherliste erfasst werden. Bitte füllen Sie zusätzlich die Besucher-

Belehrung aus, die wir Ihnen aushändigen. 

 Bitte tragen Sie während ihres gesamten Aufenthalts im Haus eine 

Alltagsmaske oder eine andere geeignete Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Besucher*innen sollen grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,5m zu 

den Besuchten einhalten. Diese Regelung gilt nicht für enge Verwandte, 

sowie deren Kinder oder deren (Ehe-)Partner*innen. 

 Bitte beachten Sie während des Besuchs die allgemeinen Hygieneregeln.  

 Bitte geben Sie einem/einer Mitarbeiter*in Bescheid, wenn Sie den Besuch 

wieder beenden und das Haus verlassen. 

 Ein Besuch ist nicht möglich, wenn Sie in den letzten 14 Tagen entweder 
Anzeichen eines Atemwegsinfektes, eines fieberhaften Infektes oder 
Kontakt zu einer mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierten und/oder an 
diesem Virus erkrankten Person hatten.    
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